
Arbeitsanweisung für Fußböden   (geseift, Rohholzeffekt)

Allgemein: 

 - Erster – Dritter Auftrag mit Naturhaus Naturholz-Seife farblos
- letzter Auftrag mit Naturhaus Premium Finish

Wichtiger Hinweis:

Naturhaus Naturholz-Seife farblos ist nicht zur Reinigung von geölten Holzböden geeignet, dies 
würde die Öloberfläche stark angreifen und auf Dauer zerstören.

Vorbereitung:

Der Fußboden sollte gut geschliffen sein, der letzte Holzschliff mit Körnung K120 - K150 erfolgen. 
Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. (wichtig!!)

Ausführung:

Naturhaus Naturholz-Seife farblos ist bereits verarbeitungsfertig eingestellt und muss zur 
Verarbeitung nicht mehr abgemischt werden.
Geben Sie die Naturbodenseife in eine Materialwanne, verwenden Sie vorzugsweise eine möglichst 
breite Rolle (Achtung Schaumstoffrollen können aufquellen) mit Teleskopstange und tragen Sie die 
Naturholz-Seife gleichmäßig auf Ihren geschliffenen Fußboden auf.

Die anschließende Trockenzeit sollte 60 – 80 Minuten (20°C, 65% l.F.) betragen. Bei forcierter 
Trocknung kann diese Zeit deutlich kürzer ausfallen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal (3 Aufträge). Achten Sie auf gleichmäßigen Auftrag der 
Naturholz-Seife möglichst in Maserungsrichtung (wichtig bei farbigen Produkten niemals quer 
rollen, streichen)

Nach dem ersten Auftrag der Naturholz-Seife farblos muss die Oberfläche z.B. mit einer 
Einscheibenbodenmaschine geglättet werden (K180), bei Zwischenaufträgen kann mit grünem 
Vlies geglättet werden. Nach dem letzten Seifenauftrag darf die Oberfläche nicht mit einem Pad 
behandelt werden, da sonst die Bindung zur finalen Finishschicht nicht stattfindet.

Zur Verbesserung der Abriebs- und Flüssigkeitsbeständigkeit tragen wir nach der letzten 

Trocknungsphase das Naturhaus Premium Finish auf. 
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Verwenden Sie hierzu wieder eine Rolle mit Teleskopstange und achten Sie auf einen 
gleichmäßigen Auftrag, vermeiden Sie auch hier bitte Quer zur Maserung zu streichen.
Nach einer Trocknungszeit von weiteren 60 Minuten (20°C, 65% l.F.) ist die Oberfläche mit einem 
weißen Pad zu polieren und anschließend vorsichtig begehbar, die volle Belastbarkeit sollte 
innerhalb von wenigen Tagen erreicht werden.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Kunden in die Unterhaltspflege des Bodens einzuweisen.
Die Reinigung erfolgt mit Clean & Polish. Die Dosierung ist vom Verschmutzungsgrad abhängig, 
sollte aber ca. 10 – 100 ml / 4 l Wasser betragen. Es wird nur nebelfeucht gewischt.

Naturhaus Naturholz-Seife ist auch in aufhellend, weiß und (dunkel)grau verfügbar. Diese sind 
untereinander Mischbar, zur Herstellung von Zwischentönen.
Achten Sie bei farbigen Produkten darauf, diese mit größter Sorgfalt zu Verarbeiten, tragen sie 
hierbei die „Ränder“ am besten nach dem ersten Anstrich auf und verwenden Sie einen Schwamm 
in Maserungsrichtung.

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete“!

Materialbedarf:

Naturholz-Seife farblos 80 – 130 ml / m² je Auftrag
(starke Schwankungen, Holzart abhängig)

Premium Finish ca. 40 ml / m²

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish

Zubehör / Werkzeug:

Rolle ca. 25 cm breit
Teleskopstange
große Materialwanne
ggf. Abstreifgitter
Vliespads weiß & grün (z.B. 16‘‘ Superpad für Einscheibenbodenmaschine)

Sicherheit und Entsorgung 

Vollständig entleerte Gebinde führen Sie bitte der Wiederverwertung zu.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die
Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle
Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit  unsererseits.
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